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hier: Austauschseiten
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Zu der aml2.07.2023 übersandten Kabinettvorlage wurde aufgrund eines Büroversehens im

Anschreiben nicht angeführt, dass der Nationale Normenkontrollrat von einer Stellungnahme

absieht. Zudem wurde auf Seite 5 des Gesetzentwurfs die Bezeichnung ,,Referentenentwurf

Bundesministerium für Bildung und Forschung" durch die Bezeichnung ,,Gesetzentwurf der

Bundesregierung" ersetzt.

Infolgedessen wird mit den beigefügten Austauschseiten die Seite 3 und die Seite 10 der

Kabinettvorlage korrigiert. Um Austausch wird gebeten.
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Der schutz lhrer Dats ist uns wichtig. Nähere Informationen zum um8an8 mit peßsenbezogenen Dats im BMBF

könnm sie der Datenschutzerklärung auf m'bmbf'de entnehmen'





 
 

Gesetzentwurf der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes über die Arbeitsweise der Bundesagentur 
für Sprunginnovationen und zur Flexibilisierung ihrer rechtlichen 

und finanziellen Rahmenbedingungen 

(SPRIND-Freiheitsgesetz - SPRINDFG) 

Vom XX.XX.2023 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

§ 1 

Förderaufgaben, Beleihung 

(1) Die Bundesagentur für Sprunginnovationen SPRIND GmbH mit Sitz in Leipzig un-
ter dem Handelsregistereintrag HRB 36977 (SPRIND) wird durch dieses Gesetz mit För-
deraufgaben auf dem Gebiet der Sprunginnovationen betraut. Förderaufgaben im Sinne 
dieses Gesetzes sind die Identifizierung, Validierung und öffentliche Förderung von Vorha-
ben, die das Potential für eine Sprunginnovation aufweisen. 

(2) Sprunginnovationen im Sinne dieses Gesetzes sind Innovationen, die durch neu-
artige Lösungsansätze bestehende Produkte, Technologien oder Geschäftsmodelle auf 
Märkten grundlegend verändern oder ersetzen und dadurch neue Märkte und große Wert-
schöpfungspotentiale eröffnen oder ein bedeutendes technologisches, soziales oder öko-
logisches Problem lösen können. 

(3) Die SPRIND ist befugt, Förderaufgaben auf dem Gebiet der Sprunginnovationen 
im eigenen Namen und in den Handlungsformen des öffentlichen Rechts gem. § 44 Absatz 
3 der Bundeshaushaltsordnung wahrzunehmen. 

(4) Die SPRIND kann darüber hinaus zur Wahrnehmung ihrer Förderaufgaben auf 
dem Gebiet der Sprunginnovationen insbesondere: 

1. Beteiligungen einschließlich typische und atypische stille Beteiligungen und vergleich-
bare Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen erwerben, erhöhen und veräu-
ßern; § 65 der Bundeshaushaltsordnung bleibt nach Maßgabe des § 4 unberührt, 

2. Darlehen einschließlich Wandeldarlehen vergeben; § 65 der Bundeshaushaltsordnung 
bleibt nach Maßgabe des § 4 unberührt, 

3. schuldrechtliche Vereinbarungen eingehen, 

4. Forschungs- und Entwicklungsaufträge vergeben, 

5. Projektfinanzierungen, Zuschüsse und sonstige spezifische Unterstützungsprogramme 
gewähren und 

6. auf Forschung an Sprunginnovationen und auf die Weiterentwicklung von Sprunginno-
vationen gerichtete Beratungsleistungen erbringen. 
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